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KeineWohnungsvormerkungenwährendderSommermonate.DasWohnungsamt
teilt mit ,dases ,umdiezahlreichenNeuanmeldungenderletztenZeit
bearbeitenunddieschonvorgemerktenWohnungsansuchenüberprüfenzu
können,fernerwegendesdurchdieUrlaubeverringertenPersonalstandes

gezwungenist ,ab . JulidieAnnahmevonWohnungsvormerkungenbisauf
weitereseinzustellen.

GoldeneHochzeiter,GesternüberreichteStR.SpeiserinVertretungdes
Bürgermeisters,folgendengoldenenHochzeitspaarendieEhrengabeder
GemeindeVien:FranzundRosaWeiner,VIII. ,Skodagasse17 ,Ludwigund
AMelheidGritti ,XII . ,AGmayergasse56 ,WilhelmumdMarisAckerlXIX. ,
Hauptstrasse72undJakobundAnnaHorak,XXI. ,Siegfriedgasse3 .

- 0
LehrefferienkursfürKörperbildunginTraiskirchen,WiederWienerStadt-¬
schulratmitteilt ,veranstaltetdasBundesministeriumfürUnterrichtin
derZeitvom5 .bis15 .Juli1923einenFerienkursüberkörperlicheErzie-¬
hungfür LehrerundLehrerinnenanVolks -undBürgerschulen.DerKursfin-¬
det unterderLeitungderFrauProfessorDrMargareteStreicherinden
RäumenderBundeserziehungsanstaltfürKnabeninFraiskirchenstattund
umfasstnebenVorträgenüberUebungslehreundMethodikdesSchulturnens
praktischeundpraktisch-methodischeUebungenmitbesondererBetonung
derSpieleundderformendenArbeit .DieTeilnahmerwerdeninderAnstalt
beherbergtundverpflegt .DieTagespensionmiteinfacheraberausreichen-¬
der Verpflegungbeträgt etwa15 . 000K ,mit einemzweitenFrühstück17000K.

DerUnterrichtistunentgeltlich.20TeilnehmernkanneineUnterstützungvonje 100000Kbewilligtwerden
DieAnmeldungenzurTeilnahmeandemKursunddie vomzuständigen

BezirksschulinspektorbefürwortetenAnsuchenumeineUnterstützungsind
bis zum28 .Juni1923unmittelbarandie Abteilungfür körperlicheErzie-¬
hungmBundesministeriumfürUnterricht ,Wien ,. „Minoritenplatz5
(MinisterialratDr .Gaulhofer)zurichten .DieTeilnehmerwerdenvonihrer
Zulassungverständigg.SiehabenTurnkleidundSchwimmkleidmitzubringen
undmüssenamMittwoch ,den . Juliin derBundeserziehungsanstaltTrais-¬
kircheneintreffen.

WIENERGEMEINDERATals . LANDTAG.
Sitzungvom27 .Juni1923.

BräsidentDr. DannebergeröffnetdieSitzung.
StR .SpeiserreferiertüberdasneueLehrerdienstgesetz .Mitdemvor-¬

liegenden Gesetz wird einem langjährigen Wunschder Lehrerschaft nachZu- ¬
sammenfassung der bisherigen ,im Gesetzen ,Beschlüssen ,Verordnungenund

sonstigenVorschriftenenthaltenenBestimmungen,überdieRechtsverhältnis -¬
se derLehrpersonenWiens ,gleichzeitigaberaucheinemdringendenBedürf-¬

nis der Schulverwaltungselbst entsprochen .Ueberdas Gesetzwurdemit
der Gesamtvertretungder Lehrerschaft Wiens ,das Einvernehmenineiner
Reihe von Verhandlungen gepflogen ,aus denen nicht unwesentliche Verbes - ¬

serungen des ersten Entwurfeshervorgegangensind .Wennmit derVorlage
nicht sämtliche Wünscheder Lehrerschaft restlos befriedigt werden
konnten,soistdies auf die gegenwärtigenaußerordentlichen
Verhältnisse zurückzuführen ,die eine Einschränkungder materiellenund
ideellenRechtealler KategorienderöffentlichAngestelltenmitsichbrach
ten ,so daßes notwendigwurde ,einenMittelwegzwischendenInteressen
der LehrerunddenBedürfnissender Verwaltungzu finden .Grundsätzlich
ist dabeiderGedankefestgehalten ,dasdieBestimmungenderallgemeinen
Dienstordnungder städtischenAngestelltenauchauf die LehrerAnwendung

DerReferentgibtnunmehreineausführlicheDarstallungdereinzelnen
BestimmungendesGesetzes ,ausder wirfolgendeshervorheben :Der§30
leet denLehrpersonen ,die aus ihremStandehervorgehendenallgemeinen
Pflichtenauf ,derenErfüllunginderAngelobungversprochenwerdenmuss.
Dabeiist insbesonderezubetonen ,daßnebenderTreueunddenGehorsam
gegenüberderRepublikOesterreichundderBefolgungderGesetzedieLehr-¬
personen in ihrer Erziehungstätigkeit jedwede Barteipolitische Stellung - ¬

nahmeundjede der demokratisch-republikanischenStaatsformfeindliche
TätigkeitoderPropagandazuvermeidenhaben.EineneueVerpflichtung
wirdinsfernfestgelegt,alsdieLehrpersonensichinallenLehrgegenstär
denverwendenlassenmüssen,AnsonstenbleibtdieLehrverpflichtungder
Lehrpersonengesetzmässigdieselbewiefrüher.

Der§71besagtausdrücklich,daßesfürWieneinEheverbotnicht
gibt .§60bringteinebeträchtlicheErhöhungderZulagefürSchullei-¬ter .

VölligneuistdervierteAbschnitt,dervonderBeurteilungder
dienstlichenLeistungenderLehrpersonen(Qualifikation)handelt.Die
SchaffungeinesgeordnetenQualifikationsverfahrensentsprichteiner
seitmehralseinemJahrzehntvonderLehrerschafterhobenenForderung.
EingeordnetesDisziplinarverfahrensetztnotwendigeingeordnetesQuali-¬
fikationsverfahrenvorsus.Bereitsam21.März1919hatderdamaligeUn-¬
terstaatssekretärGlöckeldie geheimeQualifikationderLehrpersonenab-¬
geschafft.IndessenhabenbedauerlicherWeisefastalleLänderdieEr-¬
lassungvonVorschriften,dieandieStellederbisherigentretensoll-¬
ten ,unterlassen.DasLandWienergreiftnundienächsteGelegenheit,
umdiesemunhaltbarenZustandeinEndezusetzen .DieLehrpersonenge-¬
nießennachdemEntwurfedasRechtderEinsichtnahmein ihregesamte
QualifikationundhabeneinEinspruchsrechtandieQualifikationskommis-¬sion .

DerfünfteAbschnittenthältdieBestimmungenüberdasDisziplinar-¬
wesen .DiegegenwärtiggeltendenVorschriftengehenin allenwesentli-¬
chenPunktennochaufeinLandesgesetzvom. April1870zurück,welches
nichteinmalin allenFällendieRechtfertigungdesBeschuldigtenzu-¬
lässt .DasDisziplinarrechtfürdieLehrerschaftWiensist somitauf
Grundsätzenaufgebaut,dieaufeinhalbesJahrhundertzurückgehen.Mit
derEinführungeinesaufmodernenRechtsgrundsätzenberuhendenDiszi¬
plinarverfahrenswirdeinemlebhaftgeäußertenWunschederLehrerschaft
entsprochen,d essenErfüllungihr seit Jahrzehntenhartnäckigversagt
blieb .DerEntwurfist aufdemGrundsatzderUnmittelbarkeitundMünd-¬
lichkeitdesVerfahrensaufgebautundsiehtdieBestellungeineseigenen
beamtetenDisziplinaranwaltesanalogdemAnklageprinzipdesStrafprozes-¬
sesvor .DerBeschuldigtehatAnspruchaufrechtlichesGehör,nichtnur
beidermündlichenVerhandlungen,sondernauchschonin derUntersu-¬
chungundkannsicheinesKollegenalsVerteidigerbedienen.

DieVersetzungder Lehrpersonenin denRuhestandgeschiehtimall -¬
für

gemeinennachdenselbenGrundsätzen ,wiesie/dieAngestelltenderGemein-¬
deWiengelten.WichtigsinddieUebergangsbestimmungen,welchefürdie
DauerderdurchdasGenferAbkommenbewirktenaußerordentlichenVerhält-¬
nissegewisseEinschränkungenundSparmassnahmenfestkegen.Diewichlig-¬
stedavonist ,daßLehrerauchimSchulverwaltungsdiensteoderbeiaußer-¬
ordentlichenAnlässenundsonstigenVerwaltungsdienste ,färnernebendem
LehrdienstauchimDienstderFürsorgeeinrichtungenverwendetwerden

können
Zusammenfassendkanngesagtwerden,daßdasGesetzwirklicheinen

bedeutendenFortschrittinderRegelungderDienstverhältnissederLeh-¬
rerschaftbedeutet.(LebhafterBeifallbeiderMajorität).

findensollen .



StR.Rummelhardt(chrasoz.):Esistzweifellos,daßdiesesGesetz
einenFortschrittauf demGebieteder RechtsverhältnissederLehrer-¬
schaftbringt .ZweifelloswirdnamentlichdasDisziplinarverfahrenin

schaft,welcherderMajoritatmisliebigist ,nichtnurkeinenSchutzge -fällt ,daszurAnzeigebringensoll .DieseZüchtungeinesDenunziantentums
Mängel,dienichtoftgenugaufgezeigtwerdenkönnen.Eskannjeder
Lehrer ,dersichbeiderMajoritätmißlibeigmacht ,geschädgiwerden.

willkürliche Behandlungseitens der Schul -und Stadtverwaltungzuteil
werden.IchhabeindemMotivenberichtzuGesetzennochniemalsWortenenanlangt,somußgesagtwerden,daßhiergeradebeidenLehrerwitwenzu
solcherAgitationenthaltengefunden,wiesie in demvorliegendenGesetze

nochder Berechtigungentbehrt ,mirnicht zu spendengewagt .Ish .esdenn

unddeutschnationaleLehrer ,diekaumdievolleDienstzeiterreichthat-¬
ten ,aufdieListederPensionierungengesetztwordensind ?LehrerIhrer
Richtungsindnochfünfbis zehnJahrenachUeberschreitungihrervollen

LienstzeitimSthuldienstgeblieben.WiekannmanalsoineinemMotiven-¬berichtdasGegenteilbehaupten?Wohinkommenwir ,wenneinKatechetmit
der Entlassungbestraft wird ,weil er nachdemDogmader Kirche ,denferent das nochzurücknehmenwird .Im§ 147wirdausgesprochen ,das
Kindernlehrt„ derMenschmusGottmehrgehorchen,alsdemMenschen"?

GR. Jorde(Soz. Dem. ):DerKatechethatdieKindergegendieEltern
aufgehetztunddaslassenwirunsnichtbieten!

GR.Rummelhardt:Nein,eswurdeeinprovisorischerKatechetnurdes-¬
wegenentlassen,weilerdiesesDogmaderkatholischenKirchegepredigt
hat .Ichwillnichtdavonsprechen,wievielLehrerdieKindergegendieEl-¬
ternaufhetzen.EsgibtLehrer,diedenKinderneinfachsagen,dudarfst
nichtbeichtengehen .Ja ,es ist sogarvorgekommen ,daßsie denKindern
sagen ,es ist einBlödsinnamSonntagin dieKirchezugehen.

GR.Jorde(Soz. Dem. ):VerdächtigenSienichtallgemein,nennenSieNa-¬
men!

GR.Rummelhardt:Siehabenauchgesagt,daßeseinegrosseErrungen-¬
schaftist ,daßdiesesGesetzsichandie BestimmungenderDienstordnung
derstädtischenAngestelltenhält .Nunist diesgeradebeiderwichtigen
Zusammensetzungder Disziplinarsenate nicht der Fall .Bei den Lehrernha¬
benSie drei Vertreterder GemeindeundnurzweiLehrervertreter ,während

Lehrerschaftbei einemsolchenGesetzeimVergleichzuanderenAngestell-¬
ten nichtverkürzen .VergessenSienicht ,daßdie Lehrerschaftwährenddes

Krieges nicht nur auf dem Schlachtfelde ,sondern auch im Hinterlande mit

Funktionen ,die gar nicht mitdemBerufezusammengehangensind ,überhäuft
war .DieGemeindeist denLehrernzuDankverpflichtetunddiesenDank
müssenSiezumAusdruckbringen .Ist esdemokratisch ,wennderFräsident
desStadtschulratesaufeinJahr. Disziplinarsenatebestimmtundsichdamkönnen.Mirist nichtbange!DieLehrerschaftstehtheutenochaufdem
jeneSenateaussucht ,dieer fürdenbestimmtenFallbraucht .Esmüsste
dieser SenatvomStadtschulratbestimmtundturnusweiseeinberufenwerden.
BeiderBeschlussfassungübereinenDisziplinarfellsteht nachderVorlage
demVorsitzendendasRechtaufDirimierungzu .DamitweichenSieweitab
vonder Bestimmung,daßbei Stimmeneinhelligkeitimmerdie mildereAuffas¬
sungzuherrschenhabe .Siewissen,daßdasRechtderDirimierungimmer
einMitgliedderMajoritäthat ,daSieja zuVorsitzendenIhreLeutema-¬
chenwerden.Eigentümlichistesauch,dasderLehrerbeieinemDiszipli-

narfallzuseinerVertretungkeinenAdvokatennehmenkann.Ichglaube,daß,
wenndieSchulddesLehrersklarzutagetritt ,derSenatdochwohlauchden
Advokatennichtzufürchtenhat .EswirdauchjederanständigeMenschmit

derdenmodernenAnschauungenmehrentsprechendenWeisegeregelt .AbermireinerMeinungsein ,dassesverurteiltwerdenmuss,wennSiedieganze
andererseits enthält dieses GesetzauchMängel ,die jenemTeil der LehrerBevölkerungauffordern ,daßSie ,wennihr etwasbei einemLehrernichtge- ¬

währen ,sonderngeradezuder Willkürpreisgeben .Dieses Gesetzenthält mußvonuns auf das entschiedenste zurückgewiesenwerden .AuchderPara- ¬
graph,dervonderamtswegigenVersetzunghandelt,mußangefochtenwerden
undwirkönntennurdannzustimmen,wennSiestrengenachdemDienstalter

Diestrifft besondersjeneLehrer ,dieheutenochaufdemBodendesgel -worgehenwürden.EserscheintderBevölkerungunverständlich,daßvieleLeh-¬
tenden§1desHeichsvolksschulgesetzesstehen.GeradeihnenkanneineersichineinemAlterbefinden,indemsienochDienstmachenkönnten,

plötzlichverschwinden.WasdieVersorgungs-undRuhegenüssederLehrerin-¬
sparenangefangenwerdensoll .Dasist einegroßeUngerechtigkeit,denn

vorkommen .WennichderReferentwäre,hätteichdiesesEigenlob,dasdaztwanneinestädtischeLehrerin,derenManneinglänzendesCaschäftodereine
gutbezahltePrivatstellunghatte ,dannbekommtsiediePension.Ichhabe

nichtwahr ,daßbei denPensionierungenvonamtswegenchristlichsoziale "beimBundmichnichtgescheut ,daszurückzuweisen.AberSiegehenjanoch
weiter .SiedatierendiesenerlustderPensionaufeinJahrzurück.Wer
wagtesheuteeiner"itweetwaswegzunehmen?

GR. Permann(Soz. Dem. ):DerMinisterSchmitz,wagtes!
GR. Rummelhardt :IchmeinedieBrutalität ,diedarinbesteht ,daßauf

Finstollung dereinJahrdie/ZahlungderPensionzurückdatiertwird .Ichhoffe ,daßderRe-¬wenn

einanLehrerodereineLehrerin ,überzähligwird ,daßmansie in denzeit-¬
lichenRuhestandundnachdreiJahrenindendauerndenRuhestandversetzen
wird.Siekönnenalso ,wennIhneneinLehrernichtpasst ,IhnineineSchu-¬
leversetzen,wowenigSchülervorhandensind,sodaßdieKlasseninkur-¬
zerZeitzusammengezogenwerdenmüssenundderLehrerdannabgezogenwird.
Dasist einesolchebruteleGesetzgebung,daßichnichtverstehe,warumSie
dannnochein Abbaugesetzgemachthaben .MitdiesemParagraphkönnenSieab
bauen,wemSiewollen.Ichhätteauchgehofft,daßbeidenBestimmungenüber
dieAuflösungdesDienstverhältnissesdasalteSubstitutenelendausgemerzt
wird .SiehabenaberindasWienerSchulwesendiesesElendwiederruhigsich1 .be
einschleichenlassen.Auch/denSubstitutenwärenSiesichdasRecht,sie
jederzeitaufsPflastersetzenzukönnen.WennderHerrReferentdavon
gesprochenhat ,daßdiePersonalvertretungaufWunschderLehrerschaftweg-¬
gelassenwordenist ,dannmußichschonsagen,daßichsehrvieleLehrernichtkenne,diedieseMeinung/teilen.WennmandenStrassenarbeiterndiePerso-¬
nalvertretungmitRechtzubilligt ,warumgibtmansiedannnichtauchden

beidenstädtischenAngestelltendieParitätgewahrtbleibt .SiedürfendieLehrern?SiesindauchsorgfältigienemdringlichenWunschederLehrerschaft
ausgewichen,derihreMitwirkungbeiderErnennungderSchulleiterveklangt,bel
obwohlauch/derBerlinerReichsschulkonferenz,ander800Pädagogenteilgenom
menhaben ,dieseMitwirkungeinstimmigverlangtwordenist .Wirwerdengegen
diesesGesetzstimmen.DiesesGesetzkannjenenLehrernrechtsein ,die
alsStreberesalsMittelzumZweckederErgatterungvonStellenundAus-¬
zeichnungenbetrachtenunddenendieHärtendiesesGesetzesnichtsanhaben

Standpunkt,daßdieErzichungderKinderinsittlich-religiösemSinnestatt-¬
zufindenhabe.DerpolitischeKampfundderKülturkampfmußausderSchule
Linaus,erkanndortnichtgeduldetwerden.SiewerdenheutediesesGesetz
zumBeschlußerheben.Wirwerdenversuchen,diedrückendstenHärtendurch
unsereParteiimNationalratezukorrigieren.IchwarneSieaberheuteschon



nützenSiedieseSchlingenichtaus ,hörenSiemitdiesempolitischen
Kampfin der . Schuleendlichauf .AuchunserZiel ist ausschaltung
der Folitik aus der Schule und Erreichung eines erspriesslichen Zusam- ¬
menwirkensder Lehrerschaft mit der Gemeindeverwaltungim Interesse der
Schule .( Beifall bei denChristlichsozialen ).

GR. Doppler( chr . soz . ) :DasGesetz ist gewiss von äußersterWichtig- ¬
keit .Manmußsich daher wundern ,daß bei seiner Schaffungüberstützt
vorgegangenwurdeunddisVerhandlungennur einseitig imengenKreisge- ¬
führt wurden .Redner kritisiert ausführlich den Vorgang der Einbringung
desEntwurfesundseinerBeratungin denGemeindekörperschaftenund
sagt :FürSie gilt ebeneinzigundallein Ihr Parteiwilleunddarumist

es Ihnengleichgültig ,in welcherFormdiese Gesetzegemachtwerden.

ZurKritikdesGesetzesselbstübergehendsagter :Wirwollenfürdie
Lehrerdie vollständigeFreigeit in der Ueberzeugung,insbesonderevoll -¬
ständige Freiheit im Bezug auf die Weltanschauung und zur Betätigung

der sittlich - religiösenErziehung .Er verlangt ferner die Zulassungvon
Berufsanwälten im Disziplinarverfahren ,die denBundesangestell - ¬

tenschonimGesetzvon1914zugestandenwordensei .Damalshabenanch
die SozialdemokratensolcheAnträgegestellt ,die heutevonIhnenabge-¬
lehntwerden,wennwirsie stellengIhredamaligeHaltungwaralsoDe-¬
magogie.HeutewollenSiemitdiesemGasetzversteckteMaschenlegen,
umdie Lehrer künftighin noch fester in die Handzu bekommen .DerPräs

sidentdesStadtschulratesalsDiktatoraufdereinenSeite ,derPerso-¬
nalreferent auf der anderens so stellen Sie sich dasLehreröienstge-¬
setz vor !

StR. Speiser(Schlusswort):GR. RummelhardthatdasvorliegendeGe-¬
setz ,das ich mit gutemGewissenals einenFortschritt bezeichnenkann ,
eine brutale Gesetzesmachegenannt .Ich kanndemgegenübernurbitten ,
die bisherigenBestimmungenmitdemInhalt desneuenGesetzeszuver-¬
gleichen .30 Jahre haben die Lehrer unter der geheimenQualifikstion

geseufzt und gegensie gekämpft ,sie konntensich imDisziplinarverfah¬
rennichteinmalverteidigen ,konntenkeineVerteidigerwählen ,inden
DisziplinarkommissionensassennichtvonihnengewählteStandeskollegen.
Dasalleshabenwirbeseitigt ,wasseit 50Jahrenuntereinermehrals
20jährigenchristlichsozialenHerrschaftaufrechterhaltenwordenwar.
UnddastehenheuteindiesemSaaleMännerauf ,diedemfrüherenGe-¬
meinderst ,dem christlichen Landtagen angehört haben und trauen sich

heutehier ,das zu kritisieren ,wasjetzt denLehrernan modernenRech-¬
ten wegeben wird .Sie hatten doch die volle Macht in diesem Saale und
im miederösterreichischen Landtag ,ja ,warumhaben Sie denn die Gesetze
nicht damalsso gemacht ,wie Sie sie heute verlangen ?WarumhabenSie

es denn der sozialdemokratischen Mehrheit überlassen ,dieses neueGe- ¬

setzzuschaffen ?HeutekommenSieherundkritisiørendasWerk ,daswir
einvernehmlichmitder überwiegendenMehrheitder WienerLehrerschaft
geschaffenhaben .(ZwischenrufebeidenChristlichsczialen ).Auchder

Vertreter der christ lichsozialen Lehrerschaft ,der Oberlehrer Laube ,

hat sich durch die Abstimmungdamit einverstenden erklärt .Undheute
kommenSie her und kritieferen in Grund und Boden ,was Ihre eigenen Par - ¬

teigenossen in freier Vereinbarung mit uns besch lossen haben !
StR . Rummelhardthat auch von angeblichen Miszipli¬

narenVerfolgungenauspolitischenGründengesprochen.ErhateinenFal
besonderserwähntunddaerdiesgetanhat ,ist esschonnotwendig,dieOeffent-¬

lichkeit überdiesenFall aufzuklären .Eshandeltsich umeinenKateche-¬
den Kindernten ,der/inderSchulegesagthat ;DasKindmußGottmehrgehorchen,als

denElternundderSchule .SagedeinenEltern ,dugehsteinkaufen,und
gehzurKommussnion!(LebhafteHört -HörtrufebeidenSozialdemokraten )
Ichmusschonsagen ,wenneinPriesterderchristlichenLiebedenUnter-

richt dazubenützt ,umnicht nur die Kindergegendie Elternaufzuhetzen
sondernumsie sogarAumLügenzuverleiten ,dannist es eineselbstver-¬
ständliche Pflicht ,der Schulverwaltung ,demWirkeneines solchenHerrn

ein Ende zu machen .( Lebhafter Beifall bei derMajorität ) .

GR. Dopplerhat einen Ausspruchgetan ,den ich mir gut merkenwerde .
Er hat die vollständigeFreiheit der Ueberzeugunginsbesonderevollstän-¬
dige Freiheit im Bezug auf die Weltanschauung gefordert ,Manbraucht

dambennureinenanderenaltbekanntenFreiheitsspruchderchristlichsozi-¬
alen Partei zu halten :Schönerianer und Sozialdemokraten werdennicht
angestellt !( Lebhafter Beifall bei der Majorität .GR. Forstnerruft :Spei - ¬

ser ,das sitzt ! )Aberweil wir schonbei den Freiheitsgefühlen derchrist
lichsozialen Partei sind ,so erlaube ich mir dochdaran zuerinnern ,
daßimJahre1910drei WienerLehrer ,darunterderBürgerschulleiter
Schopf,deswegeninDisziplinaruntersuchunggezogenwordensind ,weilsie
es gewagthaben ,AusschußstellenimVerein„FreieSchule “anzunehmen.
Unddassdie christlichsozialeVerwaltunghier in Wiendamitbegonnen
hat ,eine Disziplinaruntersuchunggegeneinen gewissenUnterlehrerSeitz ,
einemgewissenTäublerundeinemgewissenEnsleindeswegeneinzuleiten,
weil diese drei Unterlehrer es gewagt haben ,in der Privatwohnungdes
UnterlehrersSeitz regelmässigzu Beratungenzusammenzukommen.(Zwischen
rufe bei den Christlichsozialen ) .Heute kommtIhnen das selber unwahr- ¬
scheinlichvor .( GR. Forstner :Esist schonein Fortschritt ,dasIhrEuch

schämts !Speiser ,nur weiter mit derErzeihung! )
DaIhnen die Reminiszenzenbegreiflicher Weiseunangenehmsindund

Sie bei jeder dieser Debattenein Pater peccaviablgenmüssenundsa - ¬
gen :Red ' nmavonwasandern !so will ich Ihnenauchüber neuerdDinge
sprechen .Da wurde die Bestimmung über die Einstellung von Doppelver - ¬

sorgungenbekrittelt .AbergenaudieselbeBestimmungfindetsichineiner
neuenBundesgesetzentwurf ,der vomHerrnBundesminister Schmitzstammt
undderHerrErsparungskommissärHornikhatineinerZuschriftanuns
ausdrücklichverlangt ,daßauchdiegleichzeitigenBezügeausGemeinde-¬
mittelnundanderenöffentlichenMittelneingestellt werden .Hierneh-¬

menalsodieHerrengegenetwasStellung,wasderErsparungskommissärde:
christlichsozial-großdeutschenRegierungselbervonunsfordert .Sth.

Möglichkeit derRummelhardthatauch gefürchtet ,dasdurchdie/Kündigung
der provisorischen Lehrer das alte Substitutenelend wieder auflebenkönn¬
te .Ich könntedaraufantwortenmitdemHinweisauf die tausendevonFäl
len ,wdeSiedieSubstitutenbehandeltundwieSievonZeitzuZeitdie

Leute ,die diesespädagogischeTaglöhnertumzuertragenhatten ,sogar
außerGenußihrerBezügegesetzthaben ,umihnendieDienstzeitnichtan-¬

rechnenzumüssen ,Undich könntedaraufhinweisen ,daßwirallediese
SündenderchristlichsozialenSchulverwaltungdurchEinrechnungder
Dienstzeitgutgemachthaben.(LebhafterBeifallbeiderMajéråtät)Aber
icherkläreeinfach ,dassolangewirdieMehrheitin diesemSaalehaben,
dasSubstitutenelendniemalswiederauflebenwird .(Zwischenrufebeiden
Christlichsozialen:DasmitderMehrheitklingtnichtsehrbestimmt!Wenn
Siees hörenwollen ,so sageich Ihnen ,dassnachderkommendenWahl
die sozialdemokratische Mehrheit in diesemSaale genausoüberwältigend
undgefestigt sein wird ,wieheute !( LebhafterBeifall bei denSozialde-¬
mokraten .GR. Forstner ruftauf die Christlichsozialen deutend :Dawardet

IhrzumZeichenderTrauerzuderweisenNelkeeinenschwarzenRadiaus-¬
stecken .LebhafteHeiterkeit. )

GR. Dopplerhat das vorliegende Gesetz sogar ein reaktionäresge- ¬
nannt .AberseineParteigenossenindenchristlichsozialverwaltetenLän-¬
derndraussenhabendasZölibatfür Lehrerinnenwiedereingeführ “haben
eineKürzungderLehrergehaltevorgenommen,habenimniedepösterreichisch
Landtagdie automstischeVorrückungaufgehoben.Siesehenalso ,wissehr
sich unsere Vorlagevorteilhaft unterscheiddt von den tatsächlich reak¬

tionärenVorlagen,diedieParteigenossendesHerrnDopplernichtnur



eingebråcht,sondernauchangenommenhaben.WennSieendlichfordern,
daßwirdieLehrernichtdarngsalierensollen ,dannmusichoffenher -. )den§61 ,dervonderEntlohnungin Krankheitsfällenhandelt,
aussagen :darist einstarkesStückvondenVertreterneinerPartei ,diedurchdieBestimmungzuergänzen ,daßeineDienstverhinderungvonwe-¬
20 Jahre lang durch die brutalste Behandlungdie Lehrer drangsaliert hat ,niger als zwei Monatennicht als Unterbrechung derUnterrichtsertei - ¬

ren .Wirwerdenaberauchdafürsorgen ,daßdie SchulekeinTummelplat?betreffenddie Remunerstionen ,einenweiterenzu § 53überdieEinrech-¬
fürchristlichsozialeAgitatorenist .[LebhafterBeifallbeiderMajori-¬

tät ) .
StR.Rummelhardtberichtigttatsächlich,daßdieheutigenVertreter

derchristlichsozialenParteizuderZeit ,alssieimWienerGemeinderst
dis Mehrheithatten ,nicht ih der Lagewaren ,die Rechtsverhältnisseder Anträgeabgelehnt.
Lehrerzuändern ,dadiesSachedesniederösterreichischenLandtageswar,
in welchemandereVerhältnisseherrschten,dadiebäuerlichenVertreter
mitzuertscheidenhatten.ErzitiertfernereineReihekritischerAeus-inArbeitsgemeinschaftenundElternvereinigungennichtzuderBerufs-¬
serungenvonSchulmännernzumvorliegendenGesetzentwurf.

Eswirdnunin die Spezialdebatteeingegangen .
GRin. Walter( chr .soz . )meint ,dassdurchdasneueGesetzdieHandar-¬

beitslehrerinnennachundnachausgeschaltetwerdenundwünscht,dassdie
Schulleiterstellenin grösseremAusmaßals bisherauchLehrerinnenzugäng-¬
lichseinsollen .Siestellt zweidiesbezüglicheAbänderungsanträge.Lehrern der

GR .Rummelhardt( chr . soz . )beantragt ,daßbei den/ungeprüftenNeben -EntlassungdemWortlautder Dienstordnungzu denstädtischenAnge-¬
gegenständeeinelangjährigePraxisterlangtwird ,ferner ,dassdieMit-¬
wirkungderLehrkörperbeidenSchulleiterernennungengewahrtbleibt.

StR. Speisererklärt ,daßdieHandarbeitslehrerinnengegenwärtigviel-¬
fachunterbeschäftigtsindunddieWochenstunden,dieihnenzugswiesen

werden ,garnichtausfüllenkönnen .Wirhaben700fachmännischvorgebil-¬
deteHandarbbitslehrerinnen.EineNeuaufnahmekannausSparsamkeitsgründen
nichterfolgen .Früherwarenin Wiennur10weiblicheSchulleiter ,während
jetzt mehrals 100ernanntwordensind .

BeiderAbstimmungwerdendieAbänderungsanträgeabgelehntunddie
Vorlagebiszum§ 29unverändertangenommen.

EsgelangtnunderzweiteAbschnittdesGesetzeszurBehandlung.
GR.Josde(sozialdem)beantragt,dassindringlichenFällendieSchul-¬

leiter dasRechthabensollen ,denLehrpersoneneinenkurzenUrlaubzube-¬
willigen .

GR.Rummelhardt(christlichsoz)beantragt,dassnursolcheDisziplinwidrig
keiten ,die sichLehrpersonenimDienstzuschuldenkommenlassen,untersucht
werdensollen .Fernerbeantragter ,dassdieVerpflichtungderUeberwachung
der Schulkinderdurchdie Lehrpersonenbei denreligiösen Uebungenindas
Gesetzaufgenommenwird .AußerdembeantragterdieStreichungderBestim-¬

mung ,dasdieMitwirkungderLehrpersonenbeidenArbeitsgemeinschaf
tenzudenDienstverpflichtungenderLehrerschaftzurechnensei ,weil
dieArbeitsgemeinschaftenseinerMeinungnachdurchausnichtsonützli-¬
theKörperschaftensind ,besondersnichtzumZweckederFortbildung
derLehrerschaft.DieBestimmungenüberdieNebenbeschäffsigungvon
Lehrpersonensollderartgeändertwerden,daßderStadtschulratdarauf
keinenEinflusshat ,weilesihmgarnichtsangehe,wiederLehrersei¬
ne freie Zeit verbringe .Er beantragt weiters ,daßder Rekursgegen
die EntscheidungdesStadtschulratesbei Nebenbeschäftigungenauf-¬
schiebendeWirkunghabensell unddaßdienotwendigeBeaufsdchtigung
derSchulkinderundbei denreligiösenUebungenseitensderLehsperso-¬
nenzuerfolgenhabe ,weildasimReichsvolksschulgesetzvorgeschrie
benist .NacheinemSchluswortdesReferentenwirdderzweiteAbschnitt
mitdemZusatzantragJordeangenommen,dieAbänderungsmnträgeRummel-¬
handtabgelehnt.

IndieSpezialdebattezuAbschnittIIIbeantragtGR.Korde(Soz.

FreiheitlicheundmoderneLehrerwerdenin der Schulenicht politisie -lunggilt .GR. Doppler( chr . soz . )begründeteinenZusatzantragzu §49

nungderKriegsdienstzeitundfordertbesondereBerücksichtigungder
Kriegsbeschädigten .

NachdemSchlußwortdesReferentenwerdenbeiderAbstimmungdie
ReferentenanträgemitdemZusatzantragJordeangenommen,dieübrigen

ZuAbschnittIVverlangtGR.Dopplerbeim§67 ,dasdieQualifikati
ondurchKommissionenerfolgensolle ,undzu§68 ,daßdieMitwirkung

tätigkeitdesLehrersgezähltwerdensoll .BeiderAbstimmungwerden
die Referentenanträgeunwrändertangenommen.

ZumAbschnittVstelltGR.RummelhardtmehrereAbänderungsanträge,
soüberdieZusammensetzungderDisziplinarkömmissionenundüberdas
aktiveundpassiveWahlrechtderprovisorischenLehrerindieseKommis-¬
sionen .Erverlangtferner ,daßdieBostimmungenüberdieStrafeder

strafweisen
stellten angepasstwerdensollenunddaßdasHöchstausmassder/Kür-¬
zungderDienstbezügeein Zehntelseinsoll .GR. Doppler(chr. soz. )
sprichtzu§ 88undverlangt ,daßdenLehrerneinEinspruchsrechtauch
gegendieOrdnungsstrafederMahnunggegebenwerde.

StR.SpeisererklärtimSchlusswort,dasdieprovisorischenReligions
lehrer undNebenlehrerunbestritten das Wahlrechthaben .Handarbeits -¬
lehrerinnengibtesgarkeineprovisorischen .DieParitätinderZusam-¬

mensetzungderDisziplinarsenatemüsseabgelehntwerden,ebensodieZu-¬
ziehungvonAdvokaten,ausdemGrunde,weilja jedeEntscheidungdes
PräsidentendesStadtschulrateszurnachträglichenGenehmigungvorzu¬
legenist .BeiderAbstimmungwerdensämtlicheAbänderungsanträgeabgelehnt
unddieVorlagebiszum§118unverändertangenommen .
VorschüsseandieGemeindeangestellten.DerVerbandderstädtischenAn-¬
gestelltenhatbekanntlichschonvormehrerenWochenvonderGemeinde
eine 30ZigeErhöhungder Bezügeundeine NeuregelungderFamilienzu-¬
lagenverlangt.MitRücksichtaufdieseitheranhängiggemachtenFor-¬
derungenderBundesangestelltenkonntedieGemeindeverwaltungbloßihre
prinzipielleGeneigtheitaussprachen,dieForderungendesVerbandeszu
Berücksichtigen.SiehatmitRücksichtaufdiegesetzmässigeBindung
derBezügederGemeindeangestelltenandiederBundesangestelltenihren
StandpunktauchderBundesregierungzurAnbahnungeineseinheitlichen
Vorgehensbekanntgegeben.Nunmehrhat aberderVerbanderklärt ,

daßdieNotlageunterdenstädtischenAngestellteneinweiteres
Zuwartenunmöglichmache.DawederderVerbandderstädtischenAnge-¬
stelltennochauchdieGemeindeverwaltungzudenVerhandlungenzwischen
derBundesregierungunddenBundesangestelltenbeigezogenwurde ,viel -¬
mehrdieMitteilungderGemeindeverwaltungandieBundesregierungbis-¬
herunbeantwortetblieb,hatBürgermeisterReumanndenstädtischenPer-¬
sonalreferentenStR.Speiserermächtigt,ineinerfürmorgenDonnerstag,
den28 .Juni1923einberufenenPersonalsusschussitzungdenAntrageinzu¬
bringen,daßdenstädtischenAngestelltenundzwardenVerwaltungsan¬
gestellten,denLehrpersonenunddenUnternehmungsangestellteneinVor-¬
schussaufdieinVerhandlungstehendeRegulierungausbezahltwerde.



EserfolgtnundieSpezialdebatteüberdenVI .Ahschnitt.Dazusprüch
StR. Rummelhardt(chr. soz. ) ,derAbänderungsanträgezuden§ §149 ,158gendesReferentenangenommen.
168stelltundGRineWalter(chossoz. ),dieeineAbänerungdes§159be-¬

antragt .
BeiderAbstimmungwerdendieAbänderungsanträgeabgelehnt,

dieVorlageistangenommen.
ZudenAbschnittenVIIundVIIIbeantragtStR .Rummelhardteine

Aenderungim§175 .DieAbstimmungergibtdieunveränderteAnnahme
derVorlage.

EbensowerdenArtikelIIIundIVunterAblehnungvonAhänber-¬
ungsanträgendesGRRummelherdtmiteinigenvonGR. Jordebeantragten
Korrekturenangenommen.

SodannwirddasGesetzauchin zweiterLesunggenehmigt .
StR. Speiserreferiert übereine Gesetzesvorlage ,betreffend

QualifikationskommissionamundDisziplinarkommissionfürMittelschulleh-¬
rer .DieVorlage ,welcheimEinvernehmenmitderVertretungderMittel-¬

rungsgesetzzurDienstpragmatikderMittelschullehrerdar .
DieseQualifikstions-undDisziplinarkommissionensindfürdie

matikAnwendungfindet ,zuätändig.
DieVorlagewirdohneDebatteinersterundzweiterLesungun-¬

verändertbeschlossenStR.Richter(Soz.Dem.)referiertüberdasGesetzzurErrichtung
undErhaltungvonVolksschuleninWienundbemerkt,dassdiesesGe-¬
setzdengegenwärtigenVerhältnissenangepasstwordenist .

StR.Rummelhardt(chr. soz. )bemängelt,daßdieVorlagenichtder
zuständigenKörperschaftzurBegutschtungübermitteltwordenist .
FrühersindalleGesetzedemniederösterrLandesschulratübermittelt
worden,währendjetztdieserWeggescheutwordenist .InderVorlage
sindauchBestimmungenenthalten,durchdiedieGemeindederVer-¬
pflesähungledgwird,dasUnterrichtsministerumbeiderAuflassung
vonSchulenzubefragen.DasGesetzträgtauchdenCharskterder
KosdukstionindenoberstenKlassenderVolkssspule.Obwohlauch
christlichePädagogenaufdenGrundsatzederKoedukationstehen,
gehtesdochnichtan ,einesolchestrittigeFrageimGesetzzur
Regelzumachen.GRin.Walter(chr.soz.)erklärt,dassdieKoedukationnurfürdie
unterenKlassenderVolksschuledurchführbarist .Indenoberen
KlassenistdasUnterrichtszielsowohlbeidenMädchenalsauchbeidenKnabeneinganzanderes.Fernerverlangtsie ,daßindenvierten
BürgerschulklassenbeidenMädchendieMauswirtschaftlicheRichtung
eingeführtwerdensoll unddassmanin denBürgerschulendieSchul-¬
küchenfürdasletzteSchuljahrerrichtenmöge.Diechristlichsozialen
GemeinderätewerdenzudieserVorlagekeineAnträgestellenundge-¬
gendasGesetzstimmen.NaheinemSchlusswortdesRefereneenwirddieVorlsgeinbeiden
LesungengegendieStimmenderChristlichsozialenangenommen.
Richter(soz.dem.)referiertüberdieAenderungderWertgrenzenfür

dieKompentenzbestimmungenderGemeindeverfassung.SiesollenderGeldwert
änderungangepastundzwarmitdem10.000fachenderWertbestimmungender
Vorkriagszeitfestgezetztwerden.GR.Angermayer(chrsez.)WirkönnenunsmitdieserVorlagenichtein
Ferstandenerklären,weilinsbesondereeinigePunkte,diedieErwerbungund
VeräusserungvonunbeweglichenGüternbetreffen,nichtindemgergeschlage

Ausmeßberechtigtsind.EineautomatischegeichmässigeErhöhungaller

BeiderAbstimmungwirdiasGesetzinbeidenLesungennachdenAnträ
NacheinemReferatdesStRHicheer(Sezdem.)wirdeineGesetzesvorlage

welchedieAnpassungderWertbestimungenbeigrundbücherlichenEinverleibun
genvongeringfügigenGrundbuchsachenbetrifft,ohneDebatteinbeiden
Lesungenangenommen.DerPräsidentverkündetdenSchlusderSitzung.

WIENERGEMEINDERAT.
DerBürgermeistereröffnetdieSitzungum9Uhr45.DerfürdenverstorbenenGR.BombekeinbrufeneErsatzmann,GR.Somitsch

ist erschienenundleistet dieAngelobung.
GEGroligreferiertüberdieUmwandlungderObst-undGemeindever-¬

teilungstelleineineAktiengesallschaft .
GR.Zimmerl(christlichs)erklärt,dassdieseStelle,dieausschlies-¬

lihhKartoffelundGemüseverkauft,alsoausgesprocheneVolksnahrungsmittel
geradezuschamloseGewinneerzielt .JetztkommtdieUmwandlungin eineAk-¬

schullehrerausgeabreitetist ,stellt sichalseinnotwendigesAusfüh-tiengesellschaftunddiearmenLeute ,dieimJhre1922dieKattoffelund
dasGemüseteuerbezahlenhabenmüssen ,verhelsander GemeindezudemAk-¬
tienpapital. ArgermachenesdieausgesprochenenSchieberundGewinnjägerausBundesmittelnbesoldetehLehrkräfte,aufdiedieLehrerdienstprag-nicht.WennschonsolcheRiesaggewinneerzieltworden,dannwärewenigstens
eineBetelligungderAngestelltenamPlatse .

DerReferenterklärtinseinemSchlusswort,dassdieseStelle
preisregulierendwirkt .ImVorjhrehabendieBauernfürdieKartoffeneinen
Preis von3000Kronenfür ein Kilogrammvereinbartgehabt ,der Stelleist
aberdurchholländischeüfuhrengelungen,denPreisauf1200Kronenherun¬
terzudrücken .Aehnlichwar es mit demPreis für das Kraut .Bei einemUmsatz
von16 . 5MilliardenKronenbetragtederReiggewinn190Millionen,alsoet-¬
wasmehralseinFoozent,dakönaemandochnichtvonWuchersprechen

BeiderAbstimmungwirdderReferentenantragangenommen.
GR.Schneider(Sozdem.)referiertüberdieMehrkostenderAsphaltpfla

sterungderEschenbachgasse,diedurchErsparnissebeiderAsphaltpfåaste
rungderVsreinsgassegedecktsind.GR.MüllerJosefXChrsoz. )bezweifelt,dassbeigewissenhafter
BudgetierungsohoheBeträgeerspartwerdenkönntenundbringtverschie
dene„ünschebezüglichStrassenherstellungenvor.

NachdemSchlusswortdesReferentenwirddieVorlageangenommen.
AlleübrigenGeschäftsstückewerdennachReferstenohneDebatte

genehmigt .DemBürgermeistererklärt,dassbisindieerstenSeptember
wochennurinaussergewöhnlichenFälleneineGemeinderatsssitzungstatt
findenwerde.ErersuchtumdieverfassungsmässigeErmächtigung
dassinderZwischamzeitderStadtsenatgegennachträglicheGenehmigungdesGemeinderatesdiefaufendenAngelegenheitenerledigt.DieArmächti
gungwirderteiltundhieraufdieSitzungmitdenFerienwünschendes
PürgermeistersandieMitgliederdesGemeinderatsgeschl
lbssen.
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